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Text 

Streitschlichtung 
 

§ 116. (1) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte können Kunden oder 
Interessenvertretungen Streit- oder Beschwerdefälle, insbesondere betreffend die Qualität des Dienstes und bei 
Zahlungsstreitigkeiten, die mit dem Anbieter eines Telekommunikationsdienstes, insbesondere des 
Universaldienstes, nicht befriedigend gelöst worden sind, der Telekom-Control GmbH vorlegen, sofern darüber 
nicht die Telekom-Control-Kommission zu entscheiden hat (§ 111). Die Telekom-Control GmbH hat sich zu 
bemühen, innerhalb angemessener Frist eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. Die Anbieter von 
Telekommunikationsdiensten sind verpflichtet, an einem solchen Verfahren mitzuwirken und alle zur 
Beurteilung der Sachlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(2) Die Telekom-Control GmbH hat Richtlinien für die Durchführung des in Abs. 1 vorgesehenen 
Verfahrens festzulegen, wobei insbesondere der jeweiligen Sachlage angepaßte Fristen für die Beendigung des 
Verfahrens zu bestimmen sind. Die Richtlinien sind in geeigneter Form zu veröffentlichen. 

(3) Die Regulierungsbehörde hat dem Schlichtungsverfahren betreiberunabhängige Sachverständige 
beizuziehen. Sie kann diese ihrem Personalstand entnehmen. 


